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Vorbemerkung

Diese DGUV Information 201-023 aktualisiert und ergänzt die bisherige 
Information „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dach-
schutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“. Die Inhalte der 
DGUV Information wurden entsprechend den Neuerungen im staatlichen 
Regelwerk und im Regelwerk der Unfallversicherungsträger aktualisiert.

Diese DGUV Information gibt erläuternde Hinweise zu den Regelungen des 
Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssi-
cherheitsverordnung - BetrSichV), der Baustellenverordnung (BaustellV), 
der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und deren technischen Regeln 
(TRBS, RAB und ASR), den Regelungen der Unfallversicherungsträger und 
zu einschlägigen Normen, die bei der Ausführung der Arbeiten sowie im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind.

DGUV Informationen richten sich in erster Linie an Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Sie sollen Hilfestellungen bei der Umsetzung von Pflichten 
aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschrif-
ten geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.
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1 Anwendung

1.1 Zielgruppe

Diese Information wendet sich hauptsächlich an Unternehmer und Unterneh-
merinnen, die Seitenschutz, Seitenschutzsysteme oder Randsicherungen 
montieren oder als Schutzvorrichtungen benutzen.

Der Umgang mit Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und Randsicherun-
gen schließt die Montage und Demontage sowie deren sachgemäße Lage-
rung, Transport und Benutzung ein.

1.2 Anwendungsbereich

Diese DGUV Information findet Anwendung auf den Einsatz von Seiten-
schutz und Seitenschutzsystemen sowie Randsicherungen als kollektive 
Schutzvorrichtungen und als Sicherung zum Auffangen abrutschender Per-
sonen auf geneigten Flächen bei Bauarbeiten.

Sie gilt für Einsätze, bei denen die Absturzkante nicht mehr als 40 m über 
dem Gelände liegt.

Diese DGUV Information findet keine Anwendung auf Seitenschutz in Ar-
beits- und Schutzgerüsten und Schutzwände in Dachfanggerüsten nach 
Normen der Reihen

• DIN 4420 „Arbeits- und Schutzgerüste“
• DIN EN 12810 „Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen“
• DIN EN 12811 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke“

und auf Einrichtungen zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände.

Schutzwände in Dachfanggerüsten siehe auch DGUV Information 201-011 
„Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten“.
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2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser DGUV Information werden folgende Begriffe bestimmt:

2.1 Seitenschutz

Konstruktion aus individuell handwerklich gefertigten Bauteilen, die dazu 
vorgesehen ist, den Absturz von Personen zu verhindern oder Gegenstände 
zurückzuhalten (z. B. Seitenschutz aus Holz, siehe Anhang A1).

2.2 Seitenschutzsystem

Konstruktion wie 2.1 jedoch aus vorgefertigten Bauteilen bestehend, z. B. 
Seitenschutzsystem mit Zwingen zur Befestigung am Deckenrand (siehe 
Abbildungen 6 und 7).

2.3 Pfosten

Vertikales Haupttragteil für das Seitenschutzsystem, an dem Holme und 
Bordbretter befestigt werden.

2.4 Geländerholm

Holm oder durchgehendes Element, das die obere Begrenzung des Seiten-
schutzsystems bildet.

2.5 Zwischenholm

Holm oder durchgehendes Element zwischen Geländerholm und Arbeitsfläche.
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2.6 Zwischenseitenschutz

Zwischen Geländerholm und Arbeitsfläche angeordnete Schutzwand 
(z. B. durch ein Schutzgitter oder ein Schutznetz ausgebildet, siehe Abb. 4).

2.7 Bordbrett

Unmittelbar über der Arbeitsfläche, entlang der Absturzkante aufrecht an-
geordnetes Element, das dazu bestimmt ist, das Herabfallen oder Abrut-
schen von Gegenständen oder Personen von dieser Fläche zu verhindern.

Die Bauteile 2.3 bis 2.7 können als Ganzes oder als zusammenzubauende 
Einzelteile eines Seitenschutzsystems gefertigt sein

2.8 Absturzkante

Kante an einer baulichen Anlage, über die eine Person abstürzen kann; 
Absturzkante ist auch der Übergang von einer tragfähigen zu einer nicht 
tragfähigen Fläche.

Siehe auch ASR A2.1, Abschnitt 3 „Begriffsbestimmungen“

2.9 Höhe des Seitenschutzsystems

Abstand zwischen dem obersten Punkt des Geländerholms und der Arbeits-
fläche, senkrecht zur Arbeitsfläche gemessen.

Begriffsbestimmungen
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2.10 Gegengewicht

Bauteil, das (durch seine Eigenlast) dazu dient, ein Abgleiten oder Abkip-
pen des Seitenschutzsystems zu verhindern.

2.11 Randsicherungen

Einrichtungen, die den tieferen Absturz von Personen an Decken- und Dach-
kanten von Flächen mit einem Neigungswinkel ≤ 22,5° verhindern; sie be-
stehen aus Randsicherungspfosten, Schutznetzen und Seilen oder 
Zurrgurten.

2.12 Randsicherungspfosten

Einrichtungen zur Befestigung der Seile und Schutznetze bei Randsicherungs- 
systemen.

2.13 Fußpunkt des Randsicherungssystems

Unteres Konstruktionsteil zur Aufnahme des Randsicherungspfostens und 
zur Weiterleitung der auftretenden Lasten in die Tragkonstruktion, z. B. 
Zwingen-, Klemm- und Hülsenkonstruktionen.

2.14 Arbeitsfläche

Nutzbare Fläche, die einen sicheren Arbeitsplatz oder Verkehrsweg bietet.

Begriffsbestimmungen
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3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren 
für Leben und Gesundheit durch die 
Arbeitsschutzorganisation

3.1 Maßnahmen und Einrichtungen zur Montage von Seitenschutz, 
Seitenschutzsystemen und Randsicherungen

3.1.1 Unternehmer und Unternehmerinnen haben in Abhängigkeit von den aus-
gewählten Arbeitsverfahren die vom Bauherrn oder der Bauherrin plane-
risch und organisatorisch vorgesehenen Vorgaben und Maßnahmen zu 
berücksichtigen.

Vorgesehene Maßnahmen und Vorgaben können z. B. sein:
• Vorhandene Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Anschlageinrichtungen
• Verwendung von im Bauwerk verbleibenden Fußpunkten der Randsiche-

rungssysteme (diese müssen mit dem Bauprodukterecht übereinstimmen)
• Beseitigung von Gefahrstoffen aus dem Objekt/Bauvorhaben
• Beachtung von nicht belastbaren Decken, Böden oder Dachflächen
• Hinweis auf nicht außer Betrieb zu nehmende Anlagen
• Berücksichtigung von Auflagen auf Grund des Nachbarschaftsrechtes
• Schaffung bzw. Nutzung von Notausgängen und Fluchtwegen

3.1.2 Unternehmer und Unternehmerinnen haben gegebenenfalls in Absprache 
mit dem Bauherrn oder der Bauherrin die für die sichere Durchführung der 
Arbeiten erforderlichen Voraussetzungen zu planen.

Voraussetzungen können z. B. sein:
• Planum innerhalb und außerhalb der Gebäude für den Einsatz von Stand- 

und Fahrgerüsten oder Hubarbeitsbühnen
• unverschiebliche und begehbare Abdeckungen von Boden- oder 

Deckenöffnungen
• Befestigungsmöglichkeiten (z. B. Fußpunkte) für Bauteile von Seiten-

schutzsystemen und Randsicherungen an Absturzkanten
• mögliche Anschlagkonstruktionen für persönliche Schutzausrüstungen 

gegen Absturz (PSAgA), z. B. Sicherheitsdachhaken und Anschlageinrich-
tungen auf Flachdächern
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Siehe DGUV Regeln und Informationen:
DGUV Regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen 
gegen Absturz“
DGUV Regel 112-199 „Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen 
Absturzschutzausrüstungen“
DGUV Information 201-056 „Planungsgrundlagen von Anschlageinrich-
tungen auf Dächern“

Siehe DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen Sicher-
heitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege - Pla-
nung und Ausführung“

3.1.3 Unternehmer und Unternehmerinnen haben vor und während der Ausführung 
der Montage und Verwendung von Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und 
Randsicherungen Hinweise des Koordinators oder der Koordinatorin nach der 
Baustellenverordnung und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes zu 
berücksichtigen.

Siehe § 5 der Baustellenverordnung in Verbindung mit den Regeln zum 
Arbeitsschutz auf Baustellen

3.1.4 Haben der Unternehmer oder die Unternehmerin Bedenken gegen die vor-
gesehene Art der Ausführung, insbesondere hinsichtlich der Sicherung 
gegen Unfallgefahren, so haben sie diese dem Auftraggeber oder der Auf-
traggeberin unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schrift-
lich mitzuteilen.

Diese Verpflichtung ergibt sich z. B. aus § 4 Abs. 3 DIN 1961 „VOB Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen; Teil B: Allgemeine Vertragsbedin-
gungen für die Ausführung von Bauleistungen“.
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3.1.5 Übernehmen der Unternehmer oder die Unternehmerin einen Auftrag, des-
sen Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer Unternehmer 
oder Unternehmerinnen zusammenfällt, sind sie verpflichtet, sich unterein-
ander abzustimmen, soweit dies zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdun-
gen erforderlich ist. Gegebenenfalls ist ein Koordinator bzw. eine Koordina-
torin einzuschalten.

Siehe § 8 des Arbeitsschutzgesetzes

Siehe § 6 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Siehe § 5 der Baustellenverordnung

3.1.6 Unternehmer und Unternehmerinnen haben die für die Erste Hilfe und für 
die Rettung erforderlichen Einrichtungen, Sachmittel und Personal zur Ver-
fügung zu stellen.

Siehe § 24 - 28 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention"

3.1.7 Unternehmer und Unternehmerinnen haben entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung den Versicherten geeignete persönliche Schutzausrüs-
tungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung haben sie die Versicherten 
anzuhören.

Siehe § 29 - 31 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention"
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3.2 Gefährdungsbeurteilung

Unternehmer und Unternehmerinnen haben durch eine Gefährdungsbe-
urteilung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes für die 
Beschäftigten erforderlich sind. Sie haben die Beurteilung je nach Art der 
Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die 
Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

Im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind Maßnahmen zur Beseitigung 
der ermittelten Gefährdungen festzulegen, durchzuführen und deren Wirk-
samkeit zu überprüfen.

Siehe § 5 des Arbeitsschutzgesetzes

Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch:
• die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des 

Arbeitsplatzes
• physikalische, chemische und biologische Einwirkungen
• die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbe-

sondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den 
Umgang damit

• die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen 
und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken

• unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten
• psychische Belastungen
• das Zusammenwirken mehrerer der vorgenannten Faktoren

Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sind folgende allgemeine 
Grundsätze zu berücksichtigen:
• Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Ge-

sundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung mög-
lichst gering gehalten wird

• Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen Abb. 1 Systematik der Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung — Vorgehensweise (Handlungsschritte)

Gefährdungen ermitteln
Wirksamkeit der Schutz-
maßnahmen überprüfen, 

ggf. anpassen

Gefährdungen 
 beurteilen, Risiken 

 bewerten

Festgelegte 
 Schutzmaßnahmen 

durch- und umsetzen

Festlegen und Abgrenzen 
der Arbeitsschritte und 

Tätigkeiten

Geeignete Schutzmaß-
nahmen auswählen und 

festsetzen

Ziel:
Sicheres und  

gesundheitsgerechtes 
Arbeiten
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• bei den Maßnahmen sind der allgemein anerkannte Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen

• Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, 
sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Um-
welt auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen

• individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen
• spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen 

sind zu berücksichtigen
• den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen, sie sind über 

das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung zu unterweisen

Informationen zur Gefährdungsbeurteilung stellen die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen z. B. im Internet zur Verfügung.
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3.3 Leitung, Aufsicht, Unterweisung

3.3.1 Die Montage von Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und Randsicherun-
gen muss von fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden. Diese ha-
ben für die vorschriftsmäßige Durchführung der Arbeiten zu sorgen.

Siehe § 4 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“

Fachliche Eignung und Erfahrung haben Personen, die aufgrund ihrer Aus-
bildung und bisherigen Tätigkeiten umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet 
der jeweils durchzuführenden Arbeiten haben und mit einschlägigen staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allge-
mein anerkannten Regeln der Technik vertraut sind.

Die schriftliche Beauftragung kann mit dem entsprechenden Muster-Formu-
lar aus der DGUV Regel 100-001 „Grundsätze der Prävention“ durchgeführt 
werden.

Siehe § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz und § 13 DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“

3.3.2 Die Montage von Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und Randsicherun-
gen muss von einer hierfür fachkundigen Person beaufsichtigt werden.

Unternehmer und Unternehmerinnen wählen in Abhängigkeit von Art und 
Umfang der Montage von Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und 
Randsicherungen
• eine fachkundige Person mit entsprechender Qualifikation als Aufsicht-

führende/n für diese Arbeiten aus
• beauftragen sie mit der Beaufsichtigung der Arbeiten und
• weisen sie in die Gefährdungsbeurteilung und die Montageanweisung ein.
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Nach Abschluss der Montage des Systems ist eine Prüfung durch eine fach-
kundige Person durchzuführen.

Siehe auch § 2 Abs. 5 BetrSichV

Vergleichbare Fachkenntnisse sind z. B. dann gegeben, wenn
• Grundkenntnisse über gesetzliche Regelungen und Arbeitsschutzbestim-

mungen der Unfallversicherungsträger, z. B. Arbeitsschutzrecht, Bau-
recht, Technische Regeln, Unfallverhütungsvorschriften

• ausreichende praktische Berufserfahrung bei der Montage von Seiten-
schutz, Seitenschutzsystemen und Randsicherungen

• Kenntnisse über Seitenschutz, Seitenschutzsysteme und Randsicherun-
gen sowie deren Zusammenwirken mit dem Bauwerk (Konstruktion)

• Kenntnisse über mögliche Gefährdungen und deren Beseitigung (mögli-
che Gefährdungen können z. B. Absturz, herabfallende Gegenstände, 
Heben, Tragen und Transport von Lasten, gefährliche Arbeitsstoffe sein)

• Kenntnisse über den Plan für den Auf-, Um- und Abbau sowie den Plan für 
die Benutzung und ggf. der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Her-
stellers für das jeweilige Seitenschutzsystem und Randsicherungen vor-
handen sind.

Siehe § 4 Abs. 2 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“

Aufsichtführende Person ist, wer die Durchführung der Montage von Sei-
tenschutzsystemen und Randsicherungen zu überwachen und für die 
arbeitssichere Ausführung zu sorgen hat. Sie muss hierfür ausreichende 
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein.

Zur Beaufsichtigung gehört z. B. auch das Überprüfen auf augenscheinli-
che Mängel an Gerüsten, Geräten oder anderen Einrichtungen, Schutz-
vorrichtungen usw., die von anderen errichtet bzw. zur Verfügung gestellt 
und für eigene Arbeiten genutzt werden.
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3.3.3 Unternehmer und Unternehmerinnen informieren und unterweisen ihre Be-
schäftigten und ggf. das im Rahmen der im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) erlaubten Zeitarbeit eingesetzte Personal über die Gefährdungen bei der 
Montage von Seitenschutz, Seitenschutzsystemen und Randsicherungen.

Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf 
den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet 
sind.

Dazu gehören z. B.:
• Erläuterung des Plans für den Auf-, Um- oder Abbau des betreffenden 

Seitenschutzes, Seitenschutzsystems und der Randsicherungen
• Anweisungen zu sicherem Auf-, Um- oder Abbau des betreffenden Seiten-

schutzes, Seitenschutzsystems und der Randsicherungen einschließlich 
Materialtransport

• Benennung vorbeugender Maßnahmen gegen die Gefahr des Absturzes 
von Personen und des Herabfallens von Gegenständen

• Angaben über Sicherheitsvorkehrungen für den Fall, dass sich die Witte-
rungsverhältnisse so verändern, dass die Sicherheit des betreffenden 
Seitenschutzes, Seitenschutzsystems und der Randsicherungen und der 
betroffenen Personen beeinträchtigt sein könnte

• Hinweise zu zulässigen Belastungen unter Berücksichtigung von Verkehr 
(Baubetrieb) und Materiallagerung

Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgaben-
bereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor 
Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss 
an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls situa-
tiv, regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich wiederholt werden.

Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
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Bei der Benutzung von technischen Arbeitsmitteln, wie z. B. Maschinen und 
Geräten, sind den Beschäftigten soweit erforderlich Betriebsanweisungen 
zur Verfügung zu stellen.

Siehe § 12 Arbeitsschutzgesetz und § 4 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“.

3.4 Mängelmeldung

Mängel an Arbeitsmitteln, Einrichtungen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsab-
läufen durch die für die Beschäftigten Gefahren entstehen können, müssen 
dem bzw. der Aufsichtführenden unverzüglich gemeldet werden.

Mangelhafte Arbeitsmittel oder Einrichtungen sind nicht weiter zu benut-
zen, mangelhafte Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe sind bis zur Beseiti-
gung des Mangels abzubrechen.

3.5 Bestehende Anlagen

3.5.1 Unternehmer und Unternehmerinnen haben vor Beginn der Arbeiten zu 
ermitteln, ob
• die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1.1 durch den Bauherrn oder die 

Bauherrin erfüllt sind und
• im vorgesehenen Arbeitsbereich oder entlang der Verkehrswege Einbau-

teile oder Anlagen vorhanden sind, durch die Personen gefährdet werden 
können

Siehe § 16 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“
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Mögliche Gefährdungen oder deren Folgen z. B. von:
• Abstürzen, Abrutschen und Stolpern am Arbeitsplatz und dessen Zugang
• elektrische Gefährdung (Stromschlag), z. B. bei der Verwendung von elek-

trischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie bei Seitenschutzsystemmon-
tage und Randsicherungen in der Nähe von elektrischen Freileitungen

• physikalische Gefährdungen (Lärm, Strahlung), z. B. bei Arbeiten mit oder 
in der Nähe von lärmintensiven Maschinen oder Geräten sowie in der 
Nähe von Sendeanlagen

• Gefahrstoffe (z. B. giftige, ätzende Stoffe, Kraftstoffe, Asbest), z. B. bei 
Arbeiten in Industriebetrieben und Großanlagen

• Witterungsverhältnisse, z. B. starker oder böiger Wind, Vereisung, 
Schneeglätte

• dem Objekt und dessen Umgebung, z. B. Rohrleitungen, Schächte und 
Kanäle, Hydranten und Absperreinrichtungen der öffentlichen Versor-
gung, Anlagen mit Explosionsgefahr, maschinelle Anlagen und Einrich-
tungen, Kran- und Förderanlagen, Bauteile, die beim Begehen brechen 
können, z. B. Faserzement-Wellplatten, Lichtplatten, Glasdächer, 
Oberlichter

• Gefährdungen, die sich aus der Nutzung von Arbeitsmitteln ergeben, z. B. 
die Nutzung von Hubarbeitsbühnen und Gerüsten

• Gefährdungen, die sich aus dem gleichzeitigen Zusammenarbeiten meh-
rerer Unternehmen ergeben

3.5.2 Sind Anlagen nach Abschnitt 3.5.1 vorhanden, sind die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Eigentümern, Betreibern 
und erforderlichenfalls den zuständigen Behörden festzulegen.

Siehe § 16 Abs. 2 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“
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3.5.3 Bei unvermutetem Antreffen von Anlagen nach Abschnitt 3.5.1 sind die 
Arbeiten sofort zu unterbrechen. Die aufsichtführende Person nach Ab-
schnitt 3.3.2 ist zu verständigen.

Siehe § 16 Abs. 3 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“

3.6 Aufbau- und Verwendungsanleitung

Das Seitenschutzsystem und die Randsicherungen sind entsprechend der 
Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu erstellen. Falls erfor-
derlich, sollte sie um besondere Hinweise zur Benutzung ergänzt werden.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung des eingesetzten Systems muss am 
Verwendungsort verfügbar sein.

Auf die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers kann verzichtet 
werden, wenn ein Seitenschutz entsprechend Anhang 1 erstellt worden ist.

3.7 Sichern und Kennzeichnen von Gefahrbereichen

3.7.1 Bereiche, in denen Personen durch herabfallende, umstürzende, abgleiten-
de oder abrollende Gegenstände gefährdet werden können, dürfen nicht 
betreten werden. Unternehmer und Unternehmerinnen bzw. die Vorgesetz-
ten (siehe Abschnitt 3.3.1) müssen diese Bereiche festlegen. Sie sind zu 
kennzeichnen und abzusperren oder durch Warnposten zu sichern.

Analog § 13 Abs. 2 der DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“

Schutz gegen herabfallende, umstürzende, abgleitende oder abrollende 
Gegenstände und Massen ist gegeben, wenn über den darunterliegenden 
Arbeitsplätzen und Verkehrswegen ausreichend tragfähige Abdeckungen, 
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Gerüstbeläge, Fangwände, Fanggitter, Fangnetze mit einer Maschenwei-
te von höchstens 2 cm, Auffangnetze mit Planen oder Schutzdächer vor-
handen sind.

Absperrungen können z. B. durch Geländer, Ketten und Seile erstellt wer-
den, Trassierbänder sind dazu nicht geeignet.

3.8 Pflichten des Erstellers

Ist der Seitenschutz, das Seitenschutzsystem oder die Randsicherung fertig 
montiert, muss der Unternehmer und die Unternehmerin die ordnungsge-
mäße Montage und die sichere Funktion prüfen lassen. Die Prüfung darf nur 
von einer hierzu befähigten Person durchgeführt werden, dies kann auch 
die aufsichtführende Person nach Abschnitt 3.3 sein.

Die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren.

Siehe BetrSichV §14 Absatz 7

3.9 Pflichten des Benutzers/der Benutzerin

Jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, die eigene Beschäftigte oder 
Leiharbeitnehmer bzw. -arbeitnehmerinnen durch Seitenschutz, Seiten-
schutzsysteme oder Randsicherungen gegen Absturz sichert, trägt Verant-
wortung dafür, dass sich diese in einem ordnungsgemäßen Zustand befin-
den. Dieses kann z. B. durch fachkundiges Personal mittels einer 
Sichtprüfung erfolgen.

Seitenschutz, Seitenschutzsysteme oder Randsicherungen sind entspre-
chend der Regelausführung bzw. der Aufbau- und Verwendungsanleitung 
des Herstellers zu benutzen.
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4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Bauarten und ihre Beschaffenheit

Sind aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung Schutzvorrichtungen an Ge-
bäudekanten erforderlich, können diese entsprechend den örtlichen und 
baulichen Gegebenheiten ausgeführt werden als
• Seitenschutz
• Seitenschutzsystem der Schutzklasse A, B oder C nach DIN EN 13374 

„Temporäre Seitenschutzsysteme-Produktfestlegungen“

Die Auswahl des Systems ist abhängig von dem Neigungswinkel der 
Arbeitsfläche zur Horizontalen, DIN EN 13374, Bild A1

• Randsicherungen nach Abschnitt 4.7

Schutzvorrichtungen einschließlich ihrer Befestigungen müssen den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen sein und 
verwendet werden. Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind zulässig, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise 
gewährleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z. B. die im Anhang aufge-
führten Vorschriften und Regeln.

Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden. Werden Seitenschutz, 
Seitenschutzsysteme oder Randsicherungen mit Einwirkungen belastet, die 
in der Größenordnung der Bemessungswerte liegen, dürfen sie nur mit Zu-
stimmung einer fachkundigen Person wieder eingesetzt werden.

Schutzvorrichtungen dürfen nur an ausreichend tragfähigen Teilen bauli-
cher Anlagen angebracht werden. Diese müssen in der Lage sein, die auf-
tretenden Lasten aufzunehmen und weiterzuleiten.
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4.2 Brauchbarkeit

Der Begriff „Brauchbarkeit“ umfasst im Allgemeinen die „wesentlichen“ 
Eigenschaften:
• mechanische Festigkeit/Standsicherheit
• Nutzungssicherheit, aber auch (gegebenenfalls)
• Brandschutz
• Hygiene/Gesundheit/Umweltschutz
• Schallschutz
und
• Energieeinsparung/Wärmeschutz

4.2.1 Seitenschutz

Für Seitenschutz, der nicht einer Regelausführung nach Anhang 1 dieser 
Information entspricht, und für Dachschutzwände einschließlich deren 
Halterungen ist ein Brauchbarkeitsnachweis erforderlich. Er ist zu erbringen
• durch den Nachweis der Übereinstimmung mit den konstruktiven Anforde-

rungen nach DIN EN 12811-1: „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: 
Arbeitsgerüste“

• für Fanggerüste zusammen mit DIN 4420-1: „Arbeits- und Schutzgerüste 
- Teil 1: Schutzgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion 
und Bemessung“

oder
• einen Standsicherheitsnachweis durch Berechnung in Übereinstimmung 

mit Klasse A oder C nach DIN EN 13374 „Temporäre Seitenschutzsysteme 
- Produktfestlegungen - Prüfverfahren“.
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4.2.2 Seitenschutzsysteme

Seitenschutzsysteme sollten unter der Nennung der Norm DIN EN 13374 
und der entsprechenden Schutzklasse gekennzeichnet sein. Mittels dieser 
Angaben und mit einer mitzuliefernden Aufbau- und Verwendungsanleitung 
bestätigt der Hersteller (oder sein Bevollmächtigter) die Brauchbarkeit sei-
nes Produktes.

Sind Seitenschutzsysteme nicht entsprechend gekennzeichnet, sollte ein 
Brauchbarkeitsnachweis, insbesondere der Nachweis der Stand- und der 
Nutzungssicherheit, im Einzelfall mit einer Zusammenstellung aller Anwei-
sungen für die Nutzung vorliegen.

4.2.3 Randsicherungen

Randsicherungen sollten hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit die Anforderun-
gen nach dem DGUV Grundsatz 301-002 „Grundsätze für die Prüfung von 
Randsicherungen“ erfüllen.

4.3 Güteanforderungen und Bauteile

4.3.1 Güteanforderungen an Bauteile aus Holz

Bauteile aus Holz müssen mindestens der Sortierklasse S 10 oder MS 10 
nach DIN 4074-1 „Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; Nadel-
schnittholz“ mit der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338 „Bauholz für 
tragende Zwecke: Festigkeitsklassen“ entsprechen.
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Bretter oder Bohlen müssen vollkantig sein und dürfen an ihren Enden 
nicht aufgerissen sein.

Bretter oder Bohlen können z. B. durch Einschlagen von Wellen- 
Bandeisen an den Stirnseiten gegen Aufreißen geschützt werden.

4.3.2 Güteanforderungen an Rohre

Stahlrohre und Aluminiumrohre müssen den gleichen Anforderungen 
 entsprechen, wie nach DIN EN 12811-1 und DIN EN 12811-2 erhoben.

4.3.3 Güteanforderungen an Netze

Netze und deren Zubehör müssen DIN EN 1263-1 „Schutznetze“ 
entsprechen.

4.3.4 Güteanforderungen an Zurrgurte

Zurrgurte müssen DIN EN 12195-2 „Zurrgurte aus Chemiefasern“ 
entsprechen.

4.3.5 Güteanforderungen an Stahlseile

Stahlseile und deren Zubehör müssen einer Norm entsprechen, in  
der die Kennwerte zur Beurteilung der Brauchbarkeit geregelt sind (z. B. 
DIN EN 12385-4 „Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 4: Litzenseile 
für allgemeine Hebezwecke“).
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4.4 Seitenschutzsysteme Schutzklasse A

4.4.1 Allgemeines

Der Seitenschutz muss aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett 
(dreiteiliger Seitenschutz) bestehen. Abweichend davon darf ein Seiten-
schutzsystem als Ganzes oder als zusammenzubauende Einzelteile gefer-
tigt sein, die den dreiteiligen Seitenschutz beinhalten.

Die Bauteile des Seitenschutzes müssen in eingebautem Zustand gegen 
unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein. Gegen unbeabsichtigtes Lösen sind 
Seitenschutzteile z. B. gesichert, wenn
• die Bauteile formschlüssig mit der Tragkonstruktion verbunden sind 

(siehe Abb. 2),
• ihre Teile entgegen der möglichen Kraftrichtung um mindestens 150 mm 

bewegt werden müssen, ehe sie ihre Führung verlieren (siehe Abb. 2),
• die Befestigung durch selbsthemmende Vorspannung, zum Beispiel mit 

Kurbel und Gewindestab, erfolgt,
• zur Lagesicherung von  Brettern z. B. Nagellöcher für Heftnägel eingesetzt 

werden
oder
• der Einbau entsprechend der 

Aufbau- und Verwendungsan-
leitung des Herstellers erfolgt.

Abb. 2 
Sicherungen gegen unbeabsichtigtes 

Lösen: l ≥ 150 mm

l ≥ 150 mm
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Die Oberkante des Seitenschutzes muss mindestens 1 m über der jeweili-
gen Arbeitsfläche liegen. Der Abstand zwischen Geländer- und Zwischen-
holm bzw. Zwischenholm und Bordbrett darf nicht größer als 0,47 m sein 
(siehe Abb. 3).

Bordbretter müssen mindestens 3,0 cm dick sein. Die Oberkante muss 0,15 m 
über der Aufstellfläche liegen. Der Abstand vom Bordbrett zur Aufstellfläche 
und vom Bordbrett zu seitlich anschließenden Konstruktionsteilen muss klei-
ner als 20 mm sein.

Abweichend darf auf das Bordbrett im Seitenschutz verzichtet werden,
• wenn der Seitenschutz einen Abstand von mehr als 0,30 m von der Ab-

sturzkante aufweist
oder
• an Treppenläufen und -absätzen sowie Podesten, wenn diese ausschließ-

lich als Verkehrswege genutzt werden.

Abb. 3 
Maße des Seitenschutzes

1,00 m

≤ 0,47 m

≥ 0,15 m

Geländerholm

Zwischenholm

Bordbrett

≤ 0,47 m
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4.4.2 Beispiele für Schutzklasse A

Zur Schutzklasse A (statische Lasteinwirkung) gehören z.B.:

Abb. 5 Seitenschutzsystem aus 
Gitterelementen

Abb. 6 Beispiel für Seitenschutz an der 
Dachkante mit Zwingen und Gerüstrohren

Abb. 4 
Beispiel eines Zwischen- 
seitenschutzes

≥ 1,00 m

≤ 0,47 m

≤ 0,47 m
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Abb. 7 Beispiel für Seitenschutz an der 
Dachkante mit Zwingen und Gerüstbrettern

Abb. 8 Beispiel für Flachdachsicherungs- 
system

Abb. 9 Beispiel für Seitenschutz 
Ortgang

Abb. 10 Beispiel für Seitenschutz am 
Ortgang in Verbindung mit einem 
Standgerüst

≥ 1,00 m

≤ 0,47 m

≤ 0,47 m
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4.5 Seitenschutzsysteme Schutzklasse B

4.5.1 Allgemeines

Die allgemeinen Anforderungen an Systeme der Schutzklasse B sind analog 
denen der Klasse A (siehe Abschnitt 4.4.1). Abweichend hierzu müssen Zwi-
schenraumabstände mit maximal 250 mm bemessen sein. Wegen ihrer Ver-
wendung an Arbeitsflächen mit einem größeren Neigungswinkel zur Horizon-
talen sieht DIN EN 13374 beim Prüfverfahren zusätzlich einen dynamischen 
Versuch vor.

Abb. 11 
Beispiel für Absturz- 
sicherungen am Flachdach 
in Verbindung mit einem 
Standgerüst

≤ 0,47 m

Geländerholm

Zwischenholm

Belagkante

≤ 0,47 m

≤ 0,30 m Absturzkante
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4.5.2 Beispiele

Abb. 12 
Seitenschutzsystem mit Klemm-
pfosten und Schutznetzen

Abb. 13 
Seitenschutz Klasse B mit 

Winkelpfosten und Brettern

a)  200 Max.
b)  250 Max.
c)    20 Max.

m
in

. 1
10

0 m

c)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
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4.6 Seitenschutzsysteme Schutzklasse C (Dachschutzwände)

4.6.1 Allgemeines

Wegen ihrer Verwendung an Arbeitsflächen mit einem größeren Neigungs-
winkel zur Horizontalen sieht DIN EN 13374 beim Prüfverfahren einen dyna-
mischen Versuch vor.

Die Oberkante der Dachschutzwand für geneigte Arbeitsflächen muss sich 
mindestens 1,00 m über und rechtwinklig zu dieser gemessen, befinden 
(siehe Bild 14).

Der Winkel zwischen Dachschutzwand und geneigter Fläche darf höchstens 
90° betragen.

Dachschutzwände müssen in Längsrichtung ausgesteift werden.

Abb. 14 
 Dachschutzwand auf geneigter 
Dachfläche

90°

90° - a

≥ 1
50

 m
m

≥ 1
00

0 
m

m

a

a
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4.6.2 Einsatz von Dachschutzwänden

Dachschutzwände dürfen nur auf Flächen mit bis zu 60° Neigung verwendet 
werden.

Dachschutzwände auf Flächen mit mehr als 22,5° Neigung sind so aufzubauen, 
dass die zu sichernden Arbeitsplätze keinen Höhenabstand größer als 5,00 m 
von der Aufstandskante der Dachschutzwand haben (siehe Abb. 15).

Dachschutzwände müssen die zu sichernden Arbeitsplätze seitlich um min-
destens 1,0 m überragen (siehe Abb. 16).

Schutzwandhalter müssen in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 „Vor-
gefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen; Sicherheitsdachhaken“ 
eingehängt werden. Diese sind entsprechend der Angaben des Herstellers 
auf die Dachkonstruktion zu montieren.

Bei Verwendung von anderen Befestigungseinrichtungen ist die Gleichwer-
tigkeit nachzuweisen.

4.6.3 Montage der Bauteile

Schutznetze nach DIN EN 1263-1 und Schutzgitter nach DIN EN 13374 müs-
sen allseitig Masche für Masche an Stahlrohren mit mindestens 3,2 mm 
Wanddicke oder Aluminiumrohren mit mindestens 4,0 mm Wanddicke und 
48,3 mm Außendurchmesser befestigt werden. Schutznetze dürfen nur vom 
Hersteller in ihren Abmessungen verändert werden.

Abweichend darf auf die Befestigung, Masche für Masche, verzichtet wer-
den, wenn das Netz in Abständen ≤ 75 cm am Rand befestigt ist und die 
ausreichende Tragfähigkeit der Netzbefestigung im dynamischen Versuch 
nach DIN EN 1263-1, Abs. 7.11, nachgewiesen ist.

Abb. 15 
Dachschutzwand

˃ 22,5°

˃ 2,00 m

≤ 5,00 m
≤ 60°

≤ 1,50 m

Abb. 16 
Zulässiger Arbeitsbereich bei 

Dachschutzwänden
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Dachschutzwand

˃ 22,5°

˃ 2,00 m

≤ 5,00 m
≤ 60°

≤ 1,50 m

Abb. 16 
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Dachschutzwänden

≥ 1,0 m ≥ 1,0 mzulässiger

˃ 2,00 m

Arbeitsbereich
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Unternehmer und Unternehmerinnen haben entsprechend § 3 Abs. 6 der 
Betriebssicherheitsverordnung die Prüffristen und den Prüfumfang für 
Schutznetze (Sicherheitsnetze) festzulegen. Mit einer Baumusterprüfung 
nach EN 1263-1 wird festgestellt, dass das betreffende Schutznetz (Sicher-
heitsnetz) bis 12 Monate nach Herstellung sicher verwendet werden darf. 
Sollen ältere Schutznetze (Sicherheitsnetze) eingesetzt werden, ist sicher-
zustellen, dass das Mindest-Energieaufnahmevermögen den vom Hersteller 
angegebenen Wert nicht unterschreitet. Hierzu ist ein Nachweis zu führen, 
indem eine Prüfmasche aus dem Schutznetz (Sicherheitsnetz) entnommen 
wird und durch eine geeignete Prüf- und Zertifizierungsstelle oder den Her-
steller geprüft wird. Die Prüfung des Mindest- Energieaufnahmevermögens 
hat nach DIN EN 1263-1 zu erfolgen und darf nicht länger als 12 Monate 
zurückliegen.

Schutznetze (Sicherheitsnetze) haben vom Hersteller eingearbeitete Prüf-
maschen, um die Festigkeitsminderung der Netzgarne infolge Alterung 
feststellen zu können.

Unternehmer und Unternehmerinnen sollen die Ergebnisse der Prüfung 
nachvollziehbar dokumentieren.

Der Zeitpunkt der letzten Alterungsprüfung bzw. das Datum der nächsten 
Prüfung soll aus den Angaben der Kennzeichnung am Schutznetz (Sicher-
heitsnetz) ersichtlich sein.
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4.6.4 Beispiele

Abb. 17 Dachschutzwand
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4.7 Randsicherungen

4.7.1 Allgemeines

Randsicherungen bestehen aus Randsicherungspfosten, Fußpunkten, 
Schutznetzen mit Randseilen analog System S, Verbindungsmitteln und 
gegebenenfalls weiteren Systemelementen.

Die Länge des Randsicherungspfostens ist so zu wählen, dass der Abstand 
des oberen Randseiles des Schutznetzes von der Absturzkante an seiner 
tiefsten Stelle das Maß von 1,5 m nicht unterschreitet (siehe Abb. 20b).

Randsicherungspfosten müssen in der Lage sein, die Lasten aufzunehmen 
und weiterzuleiten (siehe DGUV Grundsatz 301-002). Besonderheiten an 
Gebäudeecken oder beim Endfeld des Randsicherungssystems sind zu 
beachten (siehe Abb. 18 und 19).

Abb. 18 
Eckausbildung
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Abb. 19 
Endpfostenausbildung

Der Randsicherungspfosten soll senkrecht aufgestellt werden.

Abweichend darf aus baulichen Gründen die Neigung bis zu 45° zur Senk-
rechten betragen. Bauliche Gründe sind z. B. Dachüberstände.
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Der vertikale Abstand zwischen der Absturzkante, z. B. der Dach- oder De-
ckenkante, und dem darunter liegenden tiefsten Punkt des durchhängen-
den Schutznetzes muss ≤ 1,0 m sein (siehe Abb. 20a).

Schutznetze der Randsicherungen sind durch Kopplungsseile untereinan-
der oder mit anderen Schutznetzen so zu verbinden, dass an der Naht kei-
ne Zwischenräume von mehr als 100 mm auftreten und die Schutznetze 
sich nicht mehr als 100 mm gegeneinander verschieben.

Siehe DIN EN 1263-2 „Schutznetze (Sicherheitsnetze); Teil 2: Sicherheits-
technische Anforderungen für die Errichtung von Schutznetzen“.

Abb. 20a Randsicherung unterhalb der Dachfläche (Systemskizze)

≤ 1,0 m

≤ 45°
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Schutznetze der Randsicherungen sind im unteren Bereich, wenn sie nicht 
mit anderen waagerechten Schutznetzen verbunden werden, so an Bautei-
len unterhalb der Absturzkante zu befestigen, dass Personen nicht zwi-
schen Bauwerk und unterer Kante der Randsicherung durchstürzen können. 
Dieses kann z. B. erreicht werden, wenn der horizontale Abstand zwischen 
Netz und Bauwerk ≤ 100 mm beträgt und das Schutznetz in Abständen von 
≤ 750 mm an Bauteilen befestigt wird.

Alternativ darf durch Einziehen von steifen Randelementen (z. B. vorge-
spannte Stahlseile oder Zurrgurte, eingelegte Aluminiumrohre) an die unte-
re Kante des Randsicherungsnetzes ein Durchsturz von Personen verhindert 
werden. In diesem Fall darf die Befestigung des Schutznetzes der unteren 
Kante der Randsicherung nach Angabe des Herstellers mit größeren Ab-
ständen erfolgen.

Abb. 20b Randsicherung unterhalb der Dachfläche (mit horizontalem Netz)

≤ 10,0 m

≥ 1,5 m
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Werden Randsicherungen auf die Dach- oder Deckenkonstruktion montiert, 
ist sicherzustellen, dass der Absturz einer Person über die Gebäudeaußen-
kante durch Auslenkungen entlang der unteren Netzkante des Randsiche-
rungsnetzes vermieden wird. Dies kann z. B. durch den Einbau von vorge-
spannten Zurrgurten oder Seilen, zusätzlichen Befestigungspunkten oder 
anderen Maßnahmen im unteren Bereich der Randsicherung erreicht 
werden.

Dabei muss die maximale Auslenkung in der Arbeitsebene des unteren 
Randes des Randsicherungsnetzes so begrenzt werden, dass der Abstand 
höchstens 100 mm, bezogen auf die vertikale als auch die horizontale Ebe-
ne, über die Absturzkante beträgt. Bezogen auf die Feldmitte zwischen zwei 
Randsicherungspfosten darf das System am unteren Rand höchstens um 
bis zu 300 mm ausgelenkt werden.

Wenn ein Randsicherungssystem im Fußbereich Auslenkungen ≥ 100 mm 
und ≤ 300 mm ermöglicht, ist es soweit zurückversetzt zu montieren, dass 
nach Eintreten der Auslenkung das Maß über die Dachkante hinaus von 
100 mm nicht überschritten wird (siehe Abb. 21).

Abb. 21 
Randsicherung auf 
der Dachfläche

max 100 mm

max 100 mm
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Die den Absturz einer Person repräsentierenden Lastannahmen sind dem 
DGUV Grundsatz 301-002 zu entnehmen.

Der Abstand der Randsicherungspfosten untereinander darf nicht mehr als 
10,0 m betragen.

4.7.2 Beispiele für Randsicherungen

Abb. 22 Randsicherung auf der Dachfläche
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A.1 Regelausführungen

A.1.1 Regelausführung für Seitenschutzpfosten

Für Seitenschutzpfosten aus Holz, die Abb. 23 entsprechen, gilt der Brauch-
barkeitsnachweis als erbracht.

Für Seitenschutzpfosten aus Stahlrohren mit mindestens 48,3 mm Durch-
messer und 3,2 mm Wanddicke oder aus Aluminiumrohren mit mindestens 
48,3 mm Durchmesser und 4,0 mm Wanddicke gilt der Brauchbarkeitsnach-
weis als erbracht, wenn
• der Abstand der Seitenschutzpfosten ≤ 3,00 m beträgt,
• Geländerholm und Zwischenholm aus Stahl- oder Aluminiumrohren min-

destens der gleichen Abmessung bestehen und mit Normalkupplungen 
nach der Reihe DIN EN 74 "Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für 
Stahlrohr-Arbeitsgerüste und Traggerüste; Anforderungen und Prüfverfah-
ren" angeschlossen sind,

und
• die Bordbretter gehalten werden können (siehe analog Abb. 2).

A.1.2 Regelausführung für Seitenschutz

Als Geländer- und Zwischenholm müssen verwendet werden:
• bei einem Pfostenabstand bis 2,00 m Bretter mit einem Querschnitt von 

mindestens 3,0 cm x 15 cm
oder
• bei einem Pfostenabstand bis 3,00 m Bretter mit einem Querschnitt von 

mindestens 4,0 cm x 20 cm, Stahlrohre nach Abschnitt 4.3.2 mit 48,3 mm 
Außendurchmesser und mindestens 3,2 mm Wanddicke oder Aluminium-
rohre nach Abschnitt 4.3.2 mit 48,3 mm Außendurchmesser und mindes-
tens 4,0 mm Wanddicke.

Anhang
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A.1.3 Beispiele

Abb. 23 
Seitenschutz aus Holz

≥ 3,00 cm x 15 cm
≥ 3,00 cm x 15 cmKonstruktive 

Befestigung 
auf dem 

Untergrund

≤ 2,00 m

Geländerholm 
≥ 3,00 cm x 15 cm

Zwischenholm 
≥ 3,00 cm x 15 cm

Bordbrett 
≥ 3,00 cm x 15 cm

Abb. 24 
Beispiel für einen Seitenschutz 
vor einer Wandöffnung in der 
Regelausführung

1,00 m
≥ 0,15 m

≥ 0,15 m

≥ 0,15 m
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A.2 Vorschriften und Regeln

A.2.1 Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle: 
Buchhandel und Internet: z. B. www.gesetze-im-internet.de

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
• Bauordnungen der Bundesländer

A.2.2 DGUV Vorschriften, Regeln und Informationen für Sicherheit  
und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:
Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger  
und unter www.dguv.de/publikationen

 Vorschriften
• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
• DGUV Vorschrift 38 und 39 „Bauarbeiten“

 Regeln
• DGUV Regel 101-011 „Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen)“
• DGUV Regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen 

gegen Absturz“
• DGUV Regel 112-199 „Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen 

Absturzschutzausrüstungen“
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 Informationen
• DGUV Information 201-011 „Handlungsanleitung für den Umgang mit 

 Arbeits- und Schutzgerüsten“
• DGUV Information 201-056 „Planungsgrundlagen von Anschlagein-

richtungen auf Dächern“

 Grundsätze
• DGUV Grundsatz 301-002 „Grundsätze für die Prüfung von 

Randsicherungen“

A.2.3 Normen und Richtlinien

Bezugsquelle:
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
und VDE-Verlag, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

• DIN 4074-1:2012 „Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; 
Nadelschnittholz“

• DIN 4420-1:2004-03 „Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste 
– Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung“

• DIN 4426:2017-01 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen 
– Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrs-
wege – Planung und Ausführung“

• DIN EN 39:2001-11 „Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung  
in Trag- und Arbeitsgerüsten – Technische Lieferbedingungen“

• DIN EN 74-1:2005-12 „Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für 
Arbeitsgerüste und Traggerüste – Teil 1: Rohrkupplungen – Anforderungen 
und Prüfverfahren“

• DIN EN 338:2016 „Bauholz für tragende Zwecke: Festigkeitsklassen“
• DIN EN 517:2006-05 „Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen; 

Sicherheitsdachhaken“
• DIN EN 755-2:2016-10 „Aluminium und Aluminiumlegierungen - Strangge-

presste Stangen, Rohre und Profile – Teil 2: Mechanische Eigenschaften“
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• DIN EN 1991-1-4:2010-12 „Einwirkungen auf Tragwerke – Allgemeine Ein-
wirkungen – Windlasten“

• DIN EN 1263-1:2015-03 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – 
Schutznetze (Sicherheitsnetze) – Teil 1: Sicherheitstechnische Anforde-
rungen, Prüfverfahren“

• DIN EN 1263-2:2014 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Schutznetze 
(Sicherheitsnetze) – Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen für die 
Errichtung von Schutznetzen“

• DIN EN 12195-2:2000 „Ladungssicherungseinrichtungen auf Straßenfahr-
zeugen – Sicherheit – Teil 2: Zurrgurte aus Chemiefasern“

• DIN EN 12385-4:2008 „Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit – Teil 4: 
Litzenseile für allgemeine Hebezwecke“

• DIN EN 12810-1:2004-03 „Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen 
– Teil 1: Produktfestlegungen“

• DIN EN 12810-2:2004-03 „Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen 
– Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise“

• DIN EN 12811-1:2003 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 1: 
Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und 
Bemessung“

• DIN EN 12811-2:2004 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 2: 
Informationen zu den Werkstoffen“

• DIN EN 13374:2013 „Temporäre Seitenschutzsysteme – Produktfestlegung –“
• ETB Richtlinie:1985 „Bauteile, die gegen Absturz sichern. Ausschuss für 

einheitliche Technische Baubestimmungen. Vertriebsnummer 12032“
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